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Diese Abhandlung bezieht sich auf einen der her­

vorragendsten Autoren Deutschlands auf dem Gebiete der 
Staatswissenschaften während des dreissigjährigen Krie­
ges. Sie bietet eine kurzgefasste Uebersicht seiner vielsei­
tigen schriftstellerischen Thätigkeit. Anlass zur Abhand­
lung gaben mir die Forschungen, die ich in der völker­
rechtlichen Literatur der Vorläufer und Zeitgenossen Hugo 
Groot’s unternommen habe. Es war meine Absicht, den 
betreffenden Teil des Ompteda’schen Werkes über die „Li­
teratur des gesummten Völkerrechts“ zu revidiren und 
eine neue Ausgabe davon zu veranstalten. Diese Arbeit 
musste unterbrochen werden, bevor sie zu Ende geführt 
war. Aus den Werken mancher Schriftsteller aber, na­
mentlich auch aus denen des Groot’schen Zeitgenossen 
Neumayr von Ramsla, habe ich bereits nicht wenige 
Notizen — die meisten, was Neumayr anlangt, in der 
Hof- und Staatsbibliothek zu München1) ■— gesammelt. 
Da nun bisher noch keine einheitliche Uebersicht der 
literärischen Thätigkeit dieses Schriftstellers veröffentlicht 

1) Im Britischen Museum findet sich nur ein einziges Werk von Neu­
mayr, nämlich das „Von der Neutralitet und Assistentz in Kriegszeiten“, das 
einzige, das der bekannte Forscher auf dem Gebiete der völkerrechtlichen Li­
teratur Prof. Ernst Nys benutzen konnte. (Siehe Revue de droit internat. Bd. XVII 
S. 79 und Bd. XXVII S. 592). Die Pariser National-Bibliothek besitzt ausser­
dem noch ein zweites Werk, das „Von Friedeshandlungen und Verträgen in 
Kriegszeiten“.

1*
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worden ist, schien es mir nicht nutzlos eine solche zu 
skizziren. Ich stelle mich dabei auf den Standpunkt der 
Völkerrechtswissenschaft und handle etwas ausführlicher 
nur von solchen Werken Neumayrs, in denen Fragen der 
internationalen Beziehungen besprochen werden. Meisten­
teils aber habe ich mich darauf beschränkt, Auszüge, 
in welchen die Ansichten Neumayrs sich am deutlichsten 
abspiegeln, im Anhang zu geben. Daselbst wird auch 
angegeben, was in der vorhandenen Literatur über ein 
jedes Werk zu finden ist.

Mit Neumayr hat sich die Literatur bisher wenig 
beschäftigt. In der völkerrechtlichen Literatur sind nur 
spärliche Angaben zu finden bei: Ompteda, Literatur 
d. ges. Völkerrechts (Regensb. 1785) Bd. II. S. 651 (nach 
Chr. Jöcher’s Allg. Gelehrten-Lexicon III. Theil S. 886 
Leipz. 1751). Alfred Rivier, Notice sur la litterature du 
dr. d. gens (Brux. 1883) Ss. 49, 50, 51 und in seiner 
„Literarhistorischen Uebersicht der Systeme u. Theorien 
des Völkerrechts“ in Holtzendorf's Handbuch d. Völker­
rechts Bd. I. (Berl. 1885) S. 397 u. 401. Anm. 10. Ernst 
Nys in der Revue de droit international Bd. XVII (1885) 
Ss. 78—79; Bd. XXVII (1895) S. 592 und auch „Les origi- 
nes du dr. international“ (Par.-Brux. 1894) S. 224. Mehr 
findet man in der Allgem. deutschen Biographie Bd. 
XXIII. (Leipzig, 1886) Ss. 542—543 (Neumayrs Biogra­
phie ist von Ratzel geschrieben), bei Wilh. Roscher, 
Gesch. d. National-Oekonomik in Deutschland (Münch. 
1874) Ss. 217—218 und besonders bei Max Jähns, Gesch. 
d. Kriegswissenschaften in Deutschland, Bd. II (Münch, 
u. Leipz. 1890) Ss. 951—956 (§30), 969 (§36), 970—972 
(§ 37).



Zu der Zeit, als Hugo Groot’s berühmte „Drei Bücher 
über das Recht des Krieges und Friedens“ auf der Frank­
furter Ostermesse 1625 erschienen, waren bereits von 
deutschen Gelehrten mehrere Schriften veröffentlicht wor­
den, welche dieselben Fragen des Staats- und Völker­
rechts, deren Lösung das genannte Werk gewidmet ist, 
behandeln. Kriegs- und Gesandtschaftsrecht, Neutrali­
tät, Bündnisse und Verträge bildeten den Gegenstand 
dieser Schriften, doch blieben sie dem Verfasser der 
„Drei Bücher“ sämmtlich unbekannt. Der ruhmvollen 
Zeitgenossen Groot’s, Christoph Besold’s und Dominicus 
Van Arum’s, der Stammväter der publicistischen Literatur 
auf den Universitäten Deutschlands, wird dort weder im 
Texte, noch in den später beigefügten Anmerkungen auch 
nur mit einem Worte gedacht. Zu diesen Groot unbekannt 
gebliebenen deutschen Autoren seiner Zeit gehört auch 
Johann Wilhelm Neumayr von und zu Ramsla1).

Ein sächsischer Rittergutsbesitzer, geboren 1570, 
machte Neumayr in seiner Jugend (1597) eine Reise 
durch Italien und Spanien und etwas später (1613—1614) 
im Gefolge seines Fürsten, des Herzogs Johann Ernst 
von Sachsen-Weimar, eine zweite durch Frankreich, 
England und die Niederlande. Beide Reisen wurden von

1) Der Name wird verschiedenartig geschrieben : 9?cuniatr — Reumatr — 
Rewmayr bon (auch Don und zuc) Rausla (auch Rauzla).
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ihm beschrieben und zwar, nach dem Urteil von Max 
Jähns, „mit Verständnis" 1). Vermutlich waren es diese 
Reisen, die Neumayr mit der ausländischen Literatur, 
insbesondere der italienischen, deren begeisterter Bewun­
derer er stets geblieben ist, näher bekannt gemacht ha­
ben. Mit besonderer Vorliebe ergab er sich der Kriegs­
wissenschaft und solchen staatswissenschaftlichen Fragen, 
die mit dem Kriege in gewisser Verbindung stehen.

M. Jähns nennt Neumayr „den fruchtbarsten und 
wichtigsten kriegswissenschaftlichen Autor Deutschlands 
während des dreissigjährigen Krieges". Seine öffentliche 
literärische Thätigkeit begann mit Verdeutschungen ita­
lienischer kriegswissenschaftlicher Schriften strategischen 
Inhalts. Im J. 1618, als Neumayr bereits in seinem 48 
Lebensjahre stand, erschien sein erstes gedrucktes Werk— 
eine Uebersetzung von Savorgnano unter dem Titel „Sriegs= 
kunst yt Land und Wasser". Zwei Jahre später wurde diese 
Schrift nochmals herausgegeben, zusammen mit zwei 
anderen Verdeutschungen Neumayrs, unter dem Gesammt- 
titel „Згоееп Kriegsdiscurs des Brancatii und des ©er§og§ 
Francisci yi Urbin und bann 4 ®üd)er non ber Striegskunst 
non Savorgani". Die italienischen Autoren blieben Neu­
mayrs Vorbilder auch in seinen weiteren, mehr selbst­
ständigen kriegswissenschaftlichen Arbeiten, deren erste 
„Erinnerungen und Regeln vom ^riegSroefen" (1630), wie er 
es selbst bekennt, „ans unterschiedenen ausländischen / meisten 
Theils aber Italienischen newen autoribus / genommen / bie non 

1) Gesell, d. Kriegswiss. S. 952. — Von diesen Schriften meint Eatzel, 
dass „wenn auch einen grossen Raum in der ersten Beschreibung (d. h. der 
Reise im Gefolge des Fürsten; sie erschien im J. 1620, die der ersten Reise 
erst im J. 1622) die Erzählung der fürstlichen Empfänge, Besuche und Gaste­
reien und in der zweiten das Touristische einnimmt, so hat doch auch manche 
werthvolle Notiz darin Platz gefunden. . . Das Werk ist schon wegen seiner 
vollständigen Routen- und .Städtebeschreibungen eine willkommene Ergänzung 
der ,Jtinera“ jener Zeit“. Näheres darüber siehe im Anhänge in der Dedica­
tion des Herausgebers der Reise durch Italien und Spanien.
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Augeub auff bet) bem Kriegswesen herkommen . . . und dem- 
nac ba§ Sriegswesen sehr herrlic und wat beschrieben" 1). Im 
Jahre 1637 publicirte Neumayr eine Uebersetzung von 
Praissac’s „Les discours militaires", „welche bet) den Fran- 
tzosen in sonderbarem Lob sind / und hoc gehalten werben" 1 2), 
und zwei selbstständige kriegswissenschaftliche Werke: 
„Militarische Erinnerungen au§C. Julii Caesaris ©ommentarien" 
unb „$on $elbfd)ladjten sonderbares ^ractetlein". Manche 
von den 35 capita, in welche die „9Лййап[феп @rm= 
nerungen" eingeteilt sind, berühren das Völkerrecht, so 
die capp. 30—33: „Son Treves unb Anstand der Waffen. 
Son Triedeshandlungen unb Friede. . . Son ©trafen unb 
Kriegsrecht. Son ®efanbtenyy. Alle diese kriegswissen­
schaftlichen Werke Neumayrs sind für das Völkerrecht 
von geringem Interesse. Wir wollen hier auf sie weiter 
nicht eingehen und verweisen den Leser auf die Arbeit 
Jähns’, der sie sämmtlich einer ausführlichen Beurteilung 
unterzieht3 *).

In einer Vorrede zu der Schrift „Son gelbfdjladjten" 
spricht der Verfasser seinen heissen Wunsch aus, dass 
sein „liebes Vaterlandt Teutscher Nation aus ben grawsamen 
unb mehr als barbarischen Pressuren unb Serberben einst er= 
rettet unb §u erwünschter (51фег()ей sXub unb Friede . . . wie= 
berumb gebracht werben rniige". Neumayr lebte in der 
Zeit des grossen dreissigjährigen Krieges, der ganz 
Deutschland, insbesondere aber seine Heimat Thüringen, 
verwüstet und mit Trümmern bedeckt hat, unter deren 
Last die im XVI Jahrhundert so hoch gestiegene geistige 
Kultur eine Zeitlang begraben lag. Seine literärische 

1) Dedication zu den „Erinnerungen unb Siegeln".
2) „§anbbüd)Iein darinn ba§ gantze Kriegswesen gewiesen wirdt".

Siehe den Anhang, unter der Jahreszahl 1637.
3) Die Stellen sind im Anhänge angegeben. — Hier soll noch eine kriegs­

wissenschaftliche Schrift Neumayrs erwähnt werden. Es ist das „Bellum
Cypricum" — eine Beschreibung des Venetianisch - Türkischen Krieges von
1570—1572 (1621).
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Thätigkeit wurde durch den Krieg nicht unterbrochen; 
im Gegenteil scheint der Krieg dieselbe nur noch angeregt 
zu haben. Seine Schriften sind sämmtlich während der 
Kriegszeit erschienen (von 1618 bis 1641). Mehrfach 
musste er durch persönliche Erfahrung die Folgen des 
Kriegszustandes kennen lernen; sie flössten ihm aber 
nur neuen Mut ein, für die Herstellung des Friedens 
zu wirken. Selbst an dem Tage, wo sein Erbhaus von 
schwedischen Reitern ausgeplündert wurde (2. Febr. 1637), 
unterliess er seine schriftstellerische Thätigkeit nicht: 
die Dedication zu den „Tlilitariftfjen ©rmnerungen" ist von 
diesem Tage datirt. Die Vorrede zu seinem letzten 
Werke („Vom toegyy) schliesst Neumayr mit Worten, 
die schon eher von Verzweiflung als von Hoffnung zeu­
gen: „Namsla am 17 Decembri anno 1640. 2ln wel­
chem Sag хф nur allem in diesem Зсфг ^m britten / und 
Ьетпаф nunmehr bey diesem unfeligen räuberischen Krieg §um 
zehenden Mal gant elendiglic rein ausgeplündert worden . . . 
daß 1ф leiber bey meinem Leben mic тф! wiederumb erholen 
kann unb nunmehr in meinem 70 jährigen Alter Armut unb 
Mangel leibe. Cott geb folgenb eine bessere Seit unb 
stevre burd) feine Allmacht unb ®üte bem grawsamen £anboer= 
b erb en / erbarm sic über bie Unschuldigen unb verleih ben §rieb= 
fertigen ®lüd unb ®iegyy.

Selbst ein friedfertiger Mann, dessen ganzes Streben 
auf Herstellung des Friedens gerichtet war, konnte Neu­
mayr sich mit der Erforschung des strategischen Ele­
ments im Kriege nicht begnügen. Die Kriegskunst 
konnte allein den Frieden nicht herstellen; die Politik 
sollte dabei auch Hilfe leisten, und das Recht sollte die 
Folgen des schon entstandenen Krieges mildern und der 
groben zügellosen Gewalt, wie sie sich während des 
dreissigjährigen Krieges entfaltete, engere Grenzen zie­
hen. Ganz so, wie in derselben Zeit Hugo Groot „von 
der ausgelassenen Kriegsführung, deren sich selbst rohe 
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Völker geschämt haben würden“,1) zur Abfassung seines 
berühmten Werkes bestimmt wurde, ist auch Neumayr 
durch die traurigen Kriegserfahrungen zu literärischer Thä- 
tigkeit auf dem Gebiete des Staats- und Völkerrechts ge­
lenkt worden. Dass es eben der grosse deutsche Krieg 
war, der ihn dazu veranlasst hat, sich mit staats-poli­
tischen und -rechtlichen Fragen abzugeben und die Resul­
tate seiner Untersuchungen zu veröffentlichen, spricht er 
ganz deutlich in mehreren seiner Schriften aus. Ich 
beschränke mich auf eine Stelle aus der Vorrede zu sei­
ner 1624 (ein Jahr vor dem Erscheinen der „Drei Bücher“ 
von Hugo Groot) publicirten Abhandlung „33on Friedes­
handlungen und Verträgen in Kriegszeiten": „wie viel schöner 
unb ЬеггПфег фгооифеп unb Königreic Ьпгф Krieg unb Un- 
frieb §u Grunde unb Boden gegangen / solches bezeugen nid)t 
allein alte unb петое §iftorien/fonbern mir sehen es апф jetziger 
Zeit nor Augen /unb erfahren es leibet in bet That selbst mehr 
als §uviel/ba nunmehr Ьигф ®ottes Verhengnisz unb sonderbare 
wolverdiente (Straff ins fünffte $ahr hen> nur allein in unferem 
geliebten $aterlanb Teutscher Nation / durc baS innerliche graro= 
fame Kriegswüten / so viel schöner Stabt Schlösser unb S)örffer/ 
theils jämmerlich in bie gelegt / theils aber gäntzlic zerstöret 
unb verwüstet / апф soviel taufent 9Леп[феп gant шффпПндег Weise 
е1епЫдИф hingemetzelt . . . 5lls bin 1ф bemogen worben / mit= 
ler dessen gegenwertigen fractal non Friedeshandlungen unb 
Verträgen in Sriegszeiten ^u (фге!Ьеп / unb ans £1ф1 kommen 
§u laffen/bamit man sehen müge/was §пп|феп Fürsten unb 
Potentaten in andern 3eüen рф begeben unb zugetragen / bie 
паф langgeführten Kriegen unb Blutvergiessen епЬПф Ьоф ben 
grieben an bie £)anb genommen / unb miteinanbet roieberumb 
Пф дйШф versühnet unb vertragen". Die Abhandlung 
schliesst mit folgendem Spruch:

l) „Causas habui multas ac graves. Videbam per Christianum orbem 
vel barbaris gentibus pudendam bellandi licentiam . . Dejurebelliac 
pacis 1 i b. III. Proleg. § 28.
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Kein $ort^ei)l ist bet) Srieg und Streit/ 
D Gott gib Fried §u unsrer 3e^-

Die erste staatswissenschaftliche Schrift Neumayrs 
erschien früher, als seine erste selbständige Arbeit auf 
dem Gebiete der Kriegswissenschaft, und zwar im Jahre 
1620. Sie behandelt die Neutralität. Der Titel lautet: 
„$on der Neutralitet und Assistentz ober lnparteyligkeit und 
^art^epligteit in Sriegszeiten". Neumayrs Abhandlung ist die 
erste Monographie, die über diesen Gegenstand überhaupt 
geschrieben worden ist. Dieser Umstand allein schon ver­
schafft dem Verfasser eine rühmliche Stelle in der Lite­
ratur des Völkerrechts. Bis Neumayr wurde der Zustand 
der Neutralität von den Autoren nur gelegentlich behan­
delt, und die meisten begnügten sich damit, dass 
sie Giovanni Botero’s Sentenzen über die schädliche und 
vorteilhafte Neutralität reproducirten 1). Der dreissigjäh­
rige Krieg gab mehrfach Anlass zu Bündnissen und Neu­
tralitätserklärungen ; sie bilden den Hauptgegenstand 
der diplomatischen Verhandlungen dieser Zeit. Ein in 
hohem Grade praktischer Mann, wie Neumayr war, 
konnte er nicht umhin, diese wichtigsten Tagesfragen 
sofort einer theoretischen Beurteilung zu unterziehen. 
Bald nachdem das Werk „Von der Neutralitet“ veröffent­
licht war, gab Neumayr (1624) noch zwei neue Werke 

1) In der völkerrechtlichen Literatur beruft man sich sehr oft auf eine 
Monographie von G. Botero über die Neutralität. Neulich hat noch der in der 
älteren völkerrechtlichen Literatur so bewanderte P г о f. E r n s t Nys in seinem 
hochinteressanten Werke „Les origines du droit international“ (Paris 1894) S. 224 
diese Schrift Botero’s erwähnt. Sie soll den Titel „Discorso della neutralit" 
führen und „auf etwa zehn Seiten über Vorteil und Schaden der Neutralität 
und der Bedeutung der Neutralitätserklärung für eine der kriegsführenden Par­
teien“ handeln. Mir ist diese Abhandlung nicht bekannt. In den Schriften 
Botero’s konnte ich nur eine Stelle auffinden, wo davon gesprochen wird, und 
zwar in den „Detti memorabili di personaggi illustri". Der Gegenstand wird 
hier in wenigen Zeilen auf einer Octav-Seite behandelt, zuerst die schädliche 
Neutralität („neutralitä dannosa“), dann die vorteilhafte („neutralitä utile“) 
und beide werden mit je einem Beispiel illustrirt (G. Botero, Detti memo­
rabili, Vicenza 1610 8° lib. 1. fol. 15 verso).
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heraus: „Жоп Friedeshandlungen und Verträgen in Sriegszei- 
ten" unb „$on Bündtnissen und Ligen in Sriegszeiten", ferner 
veranstaltete er auch eine neue (dritte) Ausgabe von dem 
ersten, die Neutralität behandelnden Werke. Die Schrift 
erschien offenbar als sehr zeitgemäss, da von ihr bereits 
nach fünf Jahren eine dritte Auflage nötig wurde. Die 
neue Ausgabe ist „beynahe auff поф fo viel . . . ner= 
mehret unb Derbeffert / аиф in пфНдеге Form деЬгаф!" — ein 
Zeugnis davon, dass Neumayrs Interesse an den Fragen 
der Neutralität stets rege geblieben ist.

Neumayrs Ansichten von Bündnissen und Neutrali­
tät sind von ihm in einer Stelle, in der sich auch die Zeit 
des dreissigjährigen Krieges ganz vortrefflich abspiegelt, 
mit genügender Präcision dargelegt. Ich setze sie 
hierher: „Söenn man jetzigen 3uffanbt in ber ©^riften^eit an= 
sieht/so befinbet рф/Ьар bey gegenwertigem vor Augen (фте= 
benben ^о^трфеп Kriegswesen / beynahe alle фпрйфе Poten­
taten unb Fürsten рф getrennet / unb in drey Hauff en get^eilet: 
@iner / fo einem aus ben kriegenden фагфереп wider ben am 
bern Hülff unb Assistentz leiften: Oer anber / те1фег рф 
§т!Уфеп ре шф! mifфen / fonbern still sitzen unb zusehen: Oer 
britt aber/ber поф zweiffeln will/ob er рф Unparфet)ifф unb 
neutral halten /ober auff bie eine feiten treten foil. Jedweder 
§at feinen sonderbaren 3^ecf für рф: Oer erste / er Ьигф 
feinen bet)ftanbt ein Mittel fepn foil / bamit ф1фег й°Фбе№г= 
Ифег Krieg/so oiel gefфwinber auszgeführt unb zu enbe деЬгаф!/ 
unb alfo wieberumb Triebe unb einigfeit gepflantzet: Ober апф 
wol unter bem fфein ber assistenz i fein eigener sJlup in аф! 
genommen werben тоф1е: Oer anber / das er feines tf)eils 
g;einbfфafft unb Wiederwillen аир рф laben ober рф mit Land 
unb Leuten in Ппдетаф unb ®efal)r setzen/und alfo lieber neutral 
bleiben: Oer britte aber / das er рф поф eine 3^ülang stillhal­
ten unb §uoor sehen will / wie es mit einer / ober ber andern 
фагфер фпаир lauffen тоф!е/bamit er als bann fo Diel рфегег 
bem einen O^etjl assistiren könne / те1феп man геф!: Oes 
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(№d§ und her 3eit Freund: nennen fan." Neumayrs Sym­
pathie gilt nicht den Neutralen, deren Haltung während 
des grossen deutschen Krieges nur dazu beitragen konnte, 
den Kriegszustand fortbestehen zu lassen und den vom 
Verfasser so heiss gewünschten Frieden hinauszuschie­
ben. „Derjenige, sagt er, iff allzeit mehr lobens werth/ 
welker einen Srieg zu enbe richten / als der denselben 
foviren und befördern ; im Gegenteil aber diejenigen, 
die, besonders in bürgerlichen Kriegen — und für solche 
hielt Neumayr alle Kriege zwischen den Staaten Deutsch­
lands — „keinen ^§epl bepfte^en wollen / und alfo temporisi- 
ren/Urfad) geben / ba^ der Srieg mehr fortgetrieben unb erhal= 
ten / als benfeiben begegnet unb abgeholffen werbe / ba Ьоф eine 
solche Unrut) feine Neutrales leiben / sondern wegen ber eu^er= 
ften Gefahr/so unfehlbar daraus entstehen pfleget/ geschwind 
wiberumb gestillet unb hingelegt seyn will: occurendum enim 
in tempore: Nam omne malum nascens facile opprimitur : 
inveteratum sit plerumque robustius“ 1).

Das letzte Werk, das Neumayr dem Kriegsrecht ge­
widmet hat, und überhaupt sein letztes Werk, in dem also 
die Erfahrungen seines ganzen Lebens zu finden sind, 
ist das „Жош Hrieg". Es wurde von ihm in seinem 70. 
Lebensjahre verfasst, in demselben, da er „yun zehenden 
9Jlal . . . ausgeplündert worden". Der Inhalt ist. kriegspo­
litisch, nicht strategisch. Im vierten Kapitel wird unter 
anderem auch untersucht „Же1фег Krieg rechtmässig, ober 
nidjt rechtmäszig sev".

Die Frage über die Recht- und Zweckmässigkeit der 
Intervention, die noch von den heutigen völkerrechtlichen 
Autoren sehr verschieden beantwortet wird, wurde auch von 

1) „23on ber Neutralitet" Vorrede. Ich verweise den Leser noch auf den 
Anhang, in den die Dedication zu der Schrift Neumayrs „83on SSünbtniffen unb 
Ligen" abgedruckt ist. Aus den daselbst angeführten Stellen ist der geringe 
Wert, der zu Neumayrs Zeiten den Verträgen und Bündnissen beigelegt wurde, 
zu entnehmen.
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Neumayr einer Untersuchung unterzogen. Dieser Gegen­
stand ist im letzten (13-ten) Kapitel der Abhandlung 
„$on der Neutralitet" behandelt, „Ob man", nämlich, 
;Unterthanen, so von ihrer Dbrigkeit her Religion halben betrengt 
werben / Sepftanb leisten/oder still sitzen fol/z. Als Anhänger 
der protestantischen Partei, konnte sich Neumayr selbst­
verständlich gegen die Intervention nicht äussern, da 
seine Parteigenossen auf auswärtige Unterstützung an­
gewiesen waren. Auch stellt er sich ganz often auf die 
Seite der Unterthanen, die, wenn sie von ihren Regenten, 
besonders in Religionssachen, bedrängt werden, sich ge­
gen die Obrigkeit empören und gegen sie zu Waffen grei­
fen. Die Unanwendbarkeit des Zwanges in diesen Sachen 
des Gewissens hat er schon richtig verstanden und deut­
lich ausgesprochen. Dieses Thema ist von Neumayr in 
einer besondern Schrift „$om Auffstand der Untern wiber 
ihre Regenten unb Obernu (1633) behandelt. Die Unter­
thanen, meint der Verfasser, seien dem Kraut Basilicon 
oder Basilien ähnlich, von dem man erzählt, „baff fo^eg 
bie 2lrt unb Eigenschafft habe/wann man baff elbe ein wenig be- 
rüre / das es einen sonderbahren lieblichen unb anmutigen ©егиф 
non ^ф gebe / greiff man es aber etwas härter an / fo hab es 
einen gantz wiberwertigen unb ипНеЬПфеп ©егиф."

Neben der Freiheit des Gewissens, die während des 
dreissigjährigen Krieges so viel zu leiden hatte, richtet 
Neumayr seine Aufmerksamkeit auch auf das materielle 
Wolbefinden der Unterthanen, das in derselben Zeit 
nicht geringen Prüfungen ausgesetzt war. Diesem 
Gegenstände ist die 600 Seiten umfassende Abhandlung 
,z$on ©фа^иидеп unb Steuern" (1632) gewidmet. Eine 
kurze Zusammenfassung der finanzwissenschaftlichen An­
sichten des Verfassers enthält bereits das Titelblatt des 
Werkes. Da heisst es:

„Ein guter ©irt bie Woll nimbt ab
Зеиф! aber п1ф! bag <^еИ gar ab/
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©о fol mit Jkaft die Obrigkeit/ 
21иф schätzen ihre arme Leut/ 
Sluff baft fie können geben mehr / 
^eö wird fie haben 9tuft unb @ftr".

Im Anhänge ist die Vorrede zu dieser Schrift Neu­
mayrs abgedruckt, in der die Gründe, welche den Ver­
fasser bewogen haben, sein Werk zu schreiben und an 
die Oeffentlichkeit zu bringen, angegeben sind; daselbst 
findet man zugleich eine Beschreibung der jämmerlichen 
Lage, in der sich das Privateigentum während des Krieges 
befunden hat. Roscher urteilt über dieses Werk Neu­
mayrs etwas zu hart1). Neumayr war doch einer der 
ersten, die die Bedeutung einer rationalen Staatswirt­
schaft für die regelmässige und ungestörte Entwickelung 
des ganzen Staatswesens deutlich erkannt haben. Mit 
seinem für das Praktische sehr scharfen Auge und sei­
ner Belesenheit in der Geschichte konnte er bereits in 
der ersten Hälfte des XVII Jahrh. da über sich klar sein, 
was sogar am Ausgange des XVIII von den Regierun­
gen noch nicht genügend erkannt wurde, nämlich, „dasz 
die meisten 2luffru(jr unb Kriege ber Unterthanen wider ihre 
Regenten umb ber Steuern unb ©фа^иидеп willen entstanden", 
wie dies „die historien" bezeugen.

Ratzel sagt von Neumayr, er sei „ein gelehrter Mann 
von geradem unabhängigen Sinn und aufgeklärtem Geist“ 
gewesen. Max Jähns stimmt ihm bei: „Unzweifelhaft 
gehörte er zu den bestgebildeten Männern des damaligen 
Mitteldeutschlands“1 2). Seine vielseitige literärische Thätig- 

1) „Was die Form betrifft, so herrschen auch hier kurze Sätze mit lan­
gen historischen Beispielen vor: jene oft sehr unlogisch, so dass ihrer drei 
bis vier mit wenig veränderten Worten ziemlich dasselbe enthalten; diese oft 
aus dritter und vierter Hand citirt. Von juristischer Auffassung wenig Spuren, 
noch weniger freilich, inmitten des grossen Faktenreichthums, von ökonomi­
scher Theorie“ (Roscher, Gesch. der Nat.-Oekon. in D., S. 218).

2) Gesch. d. Kriegswissensch. S. 952.
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keit bietet einen Beweis dafür. Wenn seine Schriften uns 
auch etwas schwerfällig und weitläufig erscheinen, wenn 
die historischen Belege ganz unnötigerweise gehäuft wer­
den, so ist das ein Mangel, der allen Schriftstellern die­
ser Zeit gemeinsam war: derselbe Vorwurf wird mit 
Recht auch Hugo Groot gemacht.

In der Geschichte der völkerrechtlichen Literatur 
gebührt Neumayr eine ehrenvolle Stelle zwischen den 
Publicisten, die die internationalen Beziehungen in den 
Kreis ihrer Untersuchungen zogen und ihrerseits die 
Entwickelung der völkerrechtlichen Lehren beförderten. Die 
Beziehungen zwischen den Staaten werden von ihnen 
mehr vom politischen als vom rechtlichen Standpunkte aus 
betrachtet, doch werden rechtliche Fragen, die sich gele­
gentlich bieten, nicht vermieden. Hugo Groot sagt von 
den französischen Publicisten Jean Bodin und Francois 
Hotmail — er hat die deutschen nicht gekannt — ihre 
Schriften hätten ihm „oft Anlass zur Ermittelung der 
Wahrheit“ gegeben1). Neumayrs Einfluss beschränkte 
sich auf Deutschland; hier aber wird er häufig citirt, 
besonders in akademischen Dissertationen, die von völker­
rechtlichen Fragen handeln.

Es ist hier noch die eigenartige Stellung, die Neu­
mayr in der publicistischen Literatur Deutschlands ein- 
nimt, in Betracht zu ziehen. Während Besold, Arum, Obrecht 
u. A. ihre Thätigkeit den Universitäten widmeten, wo sie als 
Professoren wirkten, stand Neumayr in keiner officiellen 
Verbindung mit der akademischen Wissenschaft. Dieser 
Umstand spiegelt sich auch in seinen Schriften ab, die er 
sämmtlich in seiner Muttersprache, der deutschen1 2), nicht 

1) „Bodinus et Hotomanus . . . quorum et pronunciata et rationes 
saepe nobis inquirendi veri suppeditabunt materiam“ De iure b. ae p. 
Proleg. § 55.

2) Äusser der deutschen, beherrschte Neumayr vollständig noch die la­
teinische, italienische und spanische Sprache.
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in der damals einzig für wissenschaftlich geltenden latei­
nischen abgefasst hat und die von der schablonenhaften 
Konstruction und schulmässigen Routine, welche die ge- 
sammte akademische Literatur des XVII Jahrhunderts 
beherrschte, ziemlich frei geblieben sind.

Besonders zu betonen ist die praktische und posi­
tive Methode Neumayrs, die er in seinen Schriften ganz 
bewusst befolgt, nachdem er sie für die im Gebiete der 
Staatswissenschaften allein richtige erkannt hat. Wie 
mehrere seiner Zeitgenossen, bedient er sich der Ge­
schichte, um seine Theorien auf die Basis der histori­
schen Thatsachen, namentlich auch der neueren — was 
wir bei Groot vermissen — zu stellen. Von der richti­
gen historischen Methode war er selbstverständlich noch 
weit entfernt. Näher steht er derjenigen die ein Jahrhun­
dert später Joh. Jac. Moser befolgt. Wie sehr Neumayr das 
blosse Raisonniren gemissbilligt und wie hoch er die ge­
schichtlichen Thatsachen für die Erkenntnis der Staatsange­
legenheiten geschätzt hat, davon kann das Motto zu der 
Abhandlung „Жоп Bündtnissen unb ßigen" ein Zeugnis ab­
legen. Es ist den „Discorsi sopra Cornelio Tacito" von 
Scipio A m m i r a t о entnommen und lautet wie folgt: 
„Nemo cogitet, aliunde res politicas melius intelligere posse, 
quam ex historiarum scriptoribus: propterea quod ab iis 
non speculationes obscuritatibus, sed factis ipsis, utque 
dicitur in aere numerato monumenta afferuntur, quae 
quotidie accidunt in regnis et rebuspublicis gubernandis, 
de bello, de pace, de confoederationibus, de omnibus 
publicis negotiis" lieber Krieg, Frieden, Bündnisse 

1) Scipio Ammiratus Diss, polit. in Corn. Tacit, libr. Ill disc. XIII. Die 
angeführte Stelle ist in der Mitte etwas unklar gefasst. Leider konnte 
ich den lateinischen Text nicht erhalten. Im italienischen lautet die Stelle so: 
„Non pensi alcuno da libro alcuno poter intender meglio le cose di stato, ehe 
da libri degli storici; per cioche essi son quelli, ehe non in speculationi, ma 
in fatto, e come si dice in pecunia numerata vi danno i precetti, ehe occorrono
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und allen übrigen Staatsangelegenheiten erfahren wir 
Richtiges nur aus der Geschichte, meint auch Neumayr. 
Aus ihr entnimmt er seine Grundsätze, die er dann „mit 
sonderbaren denckwürdigen ©rempeln erkläret und bemä§ret/ba= 
mit man alfo sehen müge/wie Fürsten und Potentaten anbern 
Seiten sic hierinnen regieret unb erwiesen fabelt / was einer 
ober anderer weg and) ihnen am meiften genüget / ober gef(^a= 
bet" ober ©фаЬеп", die dem Staat oder dem
Fürsten durch ihre Haltung verursacht werden können, 
bildet den Mittelpunkt der Forschung in allen staatswis­
senschaftlichen Werken Neumayrs; es werden zugleich 
auch die Mittel und Wege, die in einer jeden Angelegen­
heit zu wählen sind, angegeben. Der Stoff wird überall 
nach einem einheitlichen System geordnet. Der Leser 
wird davon aus dem weiter im Anhänge abgedruckten 
Inhaltsverzeichnis eines Teiles seiner Schriften eine deut­
liche Vorstellung gewinnen.

ogni di smaltiti de governi de Eegni e delle Rep. delle paci, delle guerre, delle 
confederationi e di tutti i maneggi publici“ (D i s с о r s i del Signor Sci­
pione Ammi rat о sopra Cornelio Tacit o. Brescia, 1599. p. 131). 
Das Wort „obscuritatibus" des lateinischen Textes findet sich im Italienischen 
nicht. Sollte es vielleicht von Neumayr zu den „speculationi" beigefügt sein 
um dadurch den Unterschied zwischen der dunklen Speculation und den 
klaren Facta kenntlich zu machen. Bei einer andern Angelegenheit citirt er 
eine Stelle aus Cassiodorus: „Instructus redditur animus in futuris, quando 
praeteritorum commonotur exemplis".

1) „$on her Neutralitet." Dedication.

Ri Raamütü 2



Anhang.
Verzeichnis der Schriften Neumayrs, nach der 

Zelt ihrer Erscheinung* geordnet1).

1618.
L Sriegsfuns z1 Land und Waijer. Frankfurt a. M. 

1618.
Von dieser Verdeutschung der Schrift Mario Sa­

vorgnan o’s, des Grafen von Beigrado: „Arte militare 
terrestre e maritima secondo la ragione e uso di piu 
valorosi capitani antichi e moderni“ (Venedig 1599; 2. 
Auf. 1614) spricht M. J ä h n s, Gesch. d. Kriegswiss. (Bd. I). 
S. 583, auch S. 579—580. Exemplare sollen vorhanden 
sein in der Berliner Königl. Bibl. (H. v. 18861), in 
der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. (Milit. 
157) und in Jähns’ eigener Bibliothek.

Die Uebersetzung wurde nochmals 1620 mit denen 
von Brancaccio und des Herzogs von Urbino herausge­
geben (Siehe die folgende Nummer).

1620.
2. 3 w e e n Sriegsdiscurs be§ Brancatii und be§ 

Francisci zu lrbin und bann 4 SSüdjer von bet Sriegsfunst 

von Savorgnani. Frankf. a. M. 1620.

1) Die mit einem Stern (*) bezeichneten Werke und Exemplare sind von 
mir eingesehen worden.

2*
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Das Buch enthält äusser der Uebersetzung der schon 
unter Nr. 1 genannten Schrift Savorgnano’s noch zwei 
andere: die von Fra Lelio Brancaccio „Della vera 
disciplina et arte militare sopra i commentari de Giulio 
Cesare da lui ridotte in compendio per commodit de sol- 
datia (Venezia, 1582) und die des Herzogs von Ur­
bino, Francesco Maria della Bove re „Discorsi 
militari“ (Ferrara 1582) : letztere unter dem Titel „9Son 
allerhandt ^rieg§uortt)eUen". Exemplare von diesem Werke 
vorhanden in der Stadtbibl. zu Fran к f. а. M. (Milit. 
7) und in Jähns’ eigener Bibliothek (M. J ä h n s, Gesch. 
d. Kriegsw. Bd. I. S. 549 u. 579).

*3. ®nrd)Imtd)tigett Hodgebornen Fürsten und $errn $errn 5 о h a n it 
©rnften be* 3«пд ertt / 0eri$ogen зп Sacsen Siilid) Eleve 
und Berg Landgrasen in Düringen dUnrggrafen зп 9llei^en 
Grasen zu der 9Rargf und Stauenfpurg $errn zu Aavenstein: 
91 c i f e t tt 8 r a it cf r e t c U tt g e II а tt d und 911 e b e r I a tt ih 
Beschrieben durd $errn Soban Wilhelm 9leumat)r von Aamsla 
daselbiten Erbgejeiien. Leipzig bey Henning Groszen dem 
Jüngern. Im 1620. — (IV) -4- 304 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° It. Sing. 171.
Beschreibung der Reise, die Neumayr im Gefolge 

seines Fürsten 1613—1614 gemacht hat. Von demselben 
Werke ist eine zweite Ausgabe „mit des Prinzen Lebens­
lauf und Anmerkungen von M. Joh. Gerhard Pagendarm, 
Jena, 1734 in 8° 431 S." erschienen (Fortsetzung u. Er­
gänz. zu Jöcher’s Allg. Gelehrten-Lexicon von H. W. Ro­
termund Bd. III, S. 561). Ein Exemplar dieser Ausgabe 
unter dem Titel: „$ßal)rt)afte Beschreibung der Reise, тое1фе 
^oljann Grnst bet Jüngere, <^er§og von ®acf)fen=2ßeimar 
t)interlegt" ($ena 1734) findet sich in der Universitätsbib­
liothek zu München (209 Itin. 8°).

*4» Bon bet Neutralitet und Assistentz ober 
П tt Иr11) сi) Ii g f ci t ttttb 95 «r tI) e • H g f ei t in Яri e g s« 
Seiten jonderbarer Tractat ober $andlung be§ Oien und 
^chfteu Johan Wilhelms Newmayr von 9l(tmflo/ 
daselbst Erbgesefjen. — Gedruckt bei ф^гйр Wittel / Sh ver­
legung Johann Birckner $ud)I). Erffurdt. Sm Jahr 
1620. — ff. 4 4- 21, bis 3, in 4° (IV 4-176 Seiten).
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* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° Pol. g. 165 und 4° 
Diss. 1405 (8). .

* Bibi. Nationale (Paris) Inv. *E. 578.
* British Museum (London) 6916. aa. 3.
Das Werk ist „®em Ьигф1аиф11деп Hochgebornen Für- 

ften und Herren Herren 3ot)ann Grnsten dem Jüngern" ge­
widmet. Der Verfasser und sein Werk werden in latei­
nischen Versen (Ad Nobilem et Consultissimum Virum 
Dn. Johan. Wilhelmum Neumarium ä Ramsla, ibid, here- 
ditarium Regiminisque aulici Saxonici, quod pro tempore 
est Vinariae, assessorem) von Friedrich Hartleder geprie­
sen. Darauf kommt noch ein anderes dem Verfasser ge­
widmetes Gedicht von Henricus Gramanus ä Rombilt.

Die Vorrede, deren Anfang vorher schon (S. 11—12) 
citirt ist, schliesst mit einer Inhaltangabe des Werkes: 
„®amit nun ein Fürst wissen müge / rote er sic hierunter 
etlid)er maszen verhalten tönne / so wollen wir / umb mehrer 
Verstendnisz und 91афг1ф6д1е!1 willen / biefe gantze Materi/ 
fo viel hiervon bey ben berühmbsten Politicis unb Historicis 

finden iff/in nachfolgenden Capiteln abf)anbefn/Unb
3m 1. unb 2. an§eigen / $BaS nor Ursachen einen Fürsten 

entweder §ur Neutralitet/ ober §ur Assistenz beroegen möchten.
3m 3. unb 4. Was vor 9lu^ ober ©фаЬеп er aus 

ber Neutralitet §u gemarten habe.
3m 5. unb 6. 9ßaS vor 9lu^ ober ©фаЬеп фте aus 

ber Assistenz zustehen tönne.
3m 7. Was ein ^ürft фип fol / mann er von beden 

triegenben Partheyen umb Assistenz angelanget wird.
3m 8. Was er in аф1 zu nehmen / wann er zwischen 

ihnen Neutral bleiben will.
3m 9. Was er §u bebencten/mann er bem einen £t)eil 

assistiren will.
3m 10. Wann in eines 3Mten / bevorab ber nicf)t 

УЛефНд ist/ Willkühr stehet / sic §roifd)en groepen triegenben 
фагфедеп Neutral §u halten / ober bem einen Assistenz §u 
leiften / welchen Weg er als bann mehlen tönne.

3m 11. Sßeldjem Theil ein assistiren fol / bem 
sterckern ober ^гоефегп.

3m 12. Ob man fiel) in einem eint)eimifфen Kriege/ 
Bellum civile genannt / Neutral §u halten / ober bem einen 
$f)eil Assistenz leiften fol
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m 13. Db man Untertanen / so von jtjrer Obrigkeit 
der Religion halben betrengt werden / Benstand leiften / ober 
still sitzen fol."
(Siehe auch Jähns, Gesch.der Kriegswiss. S. 970—971),

Eine dritte Ausgabe von diesem Werke Neumayrs 
ist 1625 in Jena erschienen. (Siehe weiter unter dieser 
Jahreszahl Nr. 4 a). In der Dedication heisst es, der 
Verfasser habe „vernommen, dass die Exemplaria bey­
der vorigen Editionen alle vertrieben uud auffge- 
gangen seyn solltenEs muss also noch eine zweite Ausgabe 
erschienen sein. Davon findet man aber keine Spur in 
der Literatur über Neumayr. Mir ist weder der Ort und 
das Jahr des Druckes, noch auch ein Exemplar dieser 
Ausgabe bekannt1). Ganz irreführend ist, was Max Jähns 
behauptet: „In ähnlicher Weise wie „Vom Krieg“ hatte 
Neumayr v. Ramsla bereits früher ein auf der Grenze 
der Staats- und Kriegswissenschaft stehendes Thema be­
handelt, zuerst u. d. T. „V on Bündnissen und Li­
gen" (Jena 1620, 1624), dann weiter ausgeführt, unter 
der Bezeichnung „ V on der Neutralitet und A s s i - 
stentz in К r i e g s z e i t e n“ (Jena 1625, 1631, Erfurt 
1644, Jena 1674)". Die erste Ausgabe des Werkes „93on 
der Neutralitet" erschien 1620, vier Jahre vor der Abfas­
sung der Schrift „93on Bündtnissen", die erst 1624 veröffent­
licht wurde. Auch die Behauptung, die erstere Schrift 
sei eine weitere Bearbeitung der letzteren, beruht auf ei­
nem Missverständnis. Neumayrs eigene Worte bezeugen, 
dass das Werk „$on Bündtnissen" ein „anderer politifd)e 
fractal" ist, nicht aber die erste Bearbeitung der Neutrali­
tätsfrage. Siehe darüber unter der Jahreszahl 1625, n° 4 a. 
Spätere Ausgaben nachl625 sind mir unbekannt. Die 
von Max Jähns als in Jena 1674 erschienen verzeichnete 
ist eine Ausgabe der Schrift „93on Bündtnissen".

1) Im Kataloge der Hof- und Staatsbibliothek zu München ist ein Exem­
plar ohne Ortsangabe (s. 1.) von 1620 verzeichnet (4° Diss. 1405 (8)). Das be­
ruht auf Irrtum. Das Exemplar erwies sich als identisch mit dem 4° Pol. g. 
165 daselbst verzeichneten und trägt die Ortsangabe „Erffurdt". Die Ortsan­
gabe „Erft“ bei Ompteda, S. 651 (§ 319, n° 1) erklärt sich augenscheinlich 
durch einen Druckfehler.
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1621.
*5. Bellum Cypricum ober Beschreibung des Sirieges 

toeldjen im 3vbr Ehristi 1570. 7L und 72. bet Grostür Selim 
wider bie Venetianer wegen des Königreichs Cipren geführet. Фа= 
rinn neben vielen wichtigen Nathichlägen Discurjen und hebenden 
and) bet) nahe alles zu sinden was eigentlic in einem Kriege zu 

Wailer und Land injonderheit aber bestürm- und beschützung 
jester Städt und Drth allenthalben vorzulausjen pflegt» Durc 
0. Johann Ailhelm Neumayr von Gambia daselbst Erbgejesien. 

Leipzig / 3h Verlegung Henning Groszen des Jüngern £Виф= 
händlers Im 3a§r 1621. — (V) + 449 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° Eur. 201.

1622.
*6. Deije burd) 58elfd)Unb nnb $ijvanien / ®arin auszführlic 

und mit allen lmbständen besdrieben wirb / wie nict alleine 
dieselbe von einem ort zum andern am füglichsten nnb bequem- 
(ten anzustellen. Sondern was and) allenthalben denfwürdiges 
pt (eben nnb zu meren ist: Genommen au§ Herrn Sobonn 
Wilhelms 9lenmair von Mamsla / baf elbften / n. Itinerario Eu- 
ropaeo. llnb denen jenigen/ welce an solce Drt zu reifen in 

58illen§ senn möchten / zu fonberbarer gitter information nnb nad- 
richtung in ben Trurf gegeben burd) $an§ Chilian Meumaier 
von Namszla. Leipzig / 3h xierlegung Henning Groszen des 
Jüngern Erben. 3m 3«5r ЭЛ. Ф. ©. XXII. — (IV) + (II) 
4- 418 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° It. sing. 173.

Die Schrift ist von einem Vetter Neumayrs heraus­
gegeben und „Herrn 3lllbred)ten / unb <^errn §an§ $riebe= 
rieten Gebrüdern / <£>er^ogen Sad)fen" etc. gewidmet. 
Die Veröffentlichung dieser Schrift motivirt der Heraus­
geber in der Dedication folgendermassen: „®emnad) mir 
meines Vettern Fohann Wilhelm 4lemmair§ von iHam^la/ 
daselbst / Itinerarium Europaeum unlangst §u Ifanben fom= 
men / unb id) befunden / daß er neben andern feinen Reisen / 
infonbert)eit and) bie durch Italiam unb Hispaniam mit fon= 
derbaren Umbständen mol unb fleißig beschrieben", so hat er 
sich entschlossen das Itinerarium „an§ Sid)t kommen lassen". 
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besonders weil er vermutete, die Fürstlichen Gebrüder, 
die sich schon seit einem Jahre in Frankreich aufhielten, 
„mochten bero Fürstliche Reisen in frembde Lande поф eine 
Zeitlang continuiren". Der Herausgeber rühmt in der 
Beschreibung seines Vetters die richtige Ordnung und 
die Autenticität: „melbet and) gant тф1§ / fo er mit 
gen тф1 selbst gefet)en / so erzehlet er аиф bie denckmürdig- 
ften unb fürnembsten ®ing / bie er nur immer erfragen unb 
erforschen können". ,

1624.
*7. $on$üttbtniffen unb Ligen in Sriegeszeiten. 

onderbarer Tractat ober $andlung be§ 6blen unb Vehsten W 
Johann Wilhelms Rewvmatr von 9tamflu dajelbst Erbgeseiien. — 

$епа/ Seg Johann Weidner 1624. — (VIII) + 655 S. in 4°.

* Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Pol. g. 166.

Nach einem Epigraph, der den Discorsi sopra 
Cornelio Tacito von Scipio Ammirato entnom­
men ist, kommt die Widmung „dem Фигф1аифНдеи . . . 
Herrn Ludwigen / Fürsten §u 2Int)alt". Sie enthält eine 
interessante Ausführung über die Bedeutung der Verträge 
und Bündnisse im XVI und XVII Jahrh. „ЭЛап sagt 
im gemeinen Sprichmort: sey gut / Union unb Bündnisz
тафеп / beffer / biefelbe halten / ba§ allerbeste / feiner bebürf= 
fen. Hiermit mil man fürnemlic аиф dieses §u verfielen geben / 
das e§ umb Bündnisse unb Ligen alfo beschaffen / dasz её гаф= 
famer feg / man unterlasse biefelbige lieber gant unb gar / 
unb verwirre sic тф1 bamit / bann dasz man solche / mann 
fie einmal gemacht / unb barauff verbündlic geschmoren/selbst 
Ьгефеп / trennen / unb wiederumb bavon abmeichen molle.

„2)a^ e§ aber nun дШфгоо! mit Bündnissen unb Unio­
nen vielmaln feltfam unb wunderbar gnug hergehe / аиф die- 
felben gar feiten einen glücklichen Fortgang unb $eftanb §u 
haben pflegen / folc^e§ bezeugen beg nahe bie meisten / те1фе 
zwischen Fürsten unb Potentaten jemaln gefd)loffen unb auff= 
gerichtet worden: ®ann findet man je etwa ein Bündnisz / 
bie man steiff unb unverbrüchlich gehalten / unb §u ge= 
wünschtem Gffect gebracht / so seynd berer hier gegen mol 
gehen / ja mol zwantig unb mehr / bie ba§ @nbe / marumb fie 
angefangen unb gemacht / nicht erreichet fonbern mol auch 
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ftracfS noch in der erften <^ih unb etje man §u einiger Im presa 
gegriffen / ben Krebsgang gewonnen / unb wiederumb jerron= 
nen unb zerstoben / unangesehen / roie root / unb gut / auc bie 
Kontrahenten dieselbige gefaft / claufulirt / unb festiglich §u= 
halten / unb barbe^ zustehen / mit thewren h°hen Worten §u= 
gefagt unb versprochen höben / welches aber alles dahero 
Eommen / dasz man bey Sluffrichtung ber Unionen unb $ünb= 
niffe / bie Sac unb Personen auff beyden ^h^ten / mit ge= 
bührlichen Umbftenben vorher nicht jur Gnüge bedacht / unb 
roaS zu Fortset unb Ausführung eines solchen wichtigen 
Wercks allenthalben erforbert wird / rool unb mit Fleisz er= 
wogen / unb in Acht genommen.

„®ann wie fan bod) eine Allianz unb Siga bestendig 
fei)n / unb einen glücklichen Progresß unb AuSgang erlangen 
unb überkommen / wann entweder bie Sac / umb welcher willen 
man fid^ zusammten verbindet / nicht rechtmessig unb gut/ 
ober bie Person / wiber welche bie Bündnisz birigiret unb an= 
gesehen / uns an Hoheit / 9Лаф1 unb Kewalt überlegen / ober 
wir unter uns felbft nie einig finb / unb einander . . . oer= 
trawen bürffen / ober auch bie Folge / unb ben Nachdruck 
nicht höben / bie Siga unb Union mit Diuhm hinaus zu 
führen .............

„Mag alfo mit Unionen / Sigen unb Bündnissen wol 
heissen / roie Lysander ber Spartaner von denselbigen fdhrei= 
bet: Pueri / fagt er / astragalis ludunt: Reges et Principes 
j uramentis et foederibus. Unb was auch P оlyd. Virg. ') 
Hist. Angl. lib. 27 von Bündnissen zu feiner Zeit 
melbet: ita / setzt er / Principes nostri, memoria nostra alii 
aliis Üdem obligari solent, quam tarnen perraro servant, 
muita ad diluendam culpam postea excusantes. ®eS gleichen 
was P a u 1. J о vi u s 2) 1 i b. 18 H i s t. Sui temp, in 
fine erinnert / ba er beS Kriegs gedenckt / welchen Fran­
ciscus Maria Ruuereus / f)ert)og zu Urbin / wider ben S3apft 
erregt / Exitu rerum / melbet er / manifeste perspectum est, 
earn demum esse regum omnium fidem, ut pro libidine 
sanctissimas foederum leges attrectare violareque non du-

1) Polydor V i r g i 1 i u s Castellensis (ca. 1470—1555) publicirte seine 
H i s t о r i a A n g 1 i c a zu Basel, 1534.

Paulus Jo vius (Paolo Giovio, 1483—1552). Die Bücher der Histo- 
r i a r u m s u i t e m p о r i s sind in Florenz 1550—1552 erschienen. 
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bitent, quum semel praesenti tantum commode, atque ip- 
sis temporibus serviendum esse censuerint. So flagt аиф 
Ludovicus Ari ostus in feinem Orlando Furioso 
im 44 ©efang / nicht ot)n Urfad) / über bie Bündnisz / bann 
er schreibt 9Jlan finbe in 9lot unb Пидетаф mehr ^reunb= 
schafft / Traw unb ©tauben / in einer elenben geringen Hütten / 
als in einem großen königlichen Palatio / ba alle Sieb ver­
schlossen / unb nur S©einfreunbf©afft iff / batjero ferne аиф / 
das zwischen Fürsten unb Herren / feine Pacta unb Verträge 
gehalten mürben / Bapst / Kenser unb Könige machen ^eut 
$ünbnif) / morgen weren fie mit einander Todfeinde / bann 
ba mere fein gut Vertramen unter jfynen / man sehe nur auff 
ben 9h© unb ЗЗогфеИ / unb nid)t auf ba§ jenige / waB recht 
ober unre©t sey. (Es folgen weiter die zwei ersten Stro­
phen aus dem 44 Gesang von Ariosto’s Orlando Furioso, 
die im italienischen Original abgedruckt sind.) Concier- 
tos humanos / las mas vezes / no tienen mas / que el nombre / 
fügt Ant. Perez1) in feinen Aphorism. Polit: Der 
9Jienf(f)en Bündnis haben gemeiniglic nur ben 9lamen.

„dieweil bann b©l)ero gleic auc eine fol©e Seit ge= 
wesen / ba unter Christlichen Fürsten unb Potentaten unter= 
schiedene 93ünbniffe unb Ligen / mit großem Eyffer unb starcker 
Zusammensetzung / gemacht unb auffgericht / аиф §u ben 9ßaf= 
fen gegrieffen / doc nit bey jebern / mit gleichmessigem $e= 

ftanbe beharret angel)alten worden / gleich mol aber поф im 
Verborgen ift / unb einig unb allein bey Gott stehet / wie die- 
felben continuiret unb vollents au§gefül)rt werben mö©ten. 
2ll§ bin ic oerurfa©t worben / biefe Materi für mic §u net)' 
men / unb gegenwertiges davon zu tractiren / bamit man alfo 
in etwa£ / unb §war bie re©te pragin / fel)en müge / wa§ 
bepbe§ in ben alten unb newen Zeiten bey ben fürnembsten 
unb meiften Bündnissen / fürgegangen / wie Fürsten unb фо= 
tentaten oor= in= unb паф benfelben / sic allenthalben erzeugt 
unb vergalten / wie weit fie fol©en getrawet / unb wa§ man 
аиф епЬИфеп bamit erlangt / erworben unb au§geri©t. . . 
Datum am 1. Septembr. anno 1623.

3m erften beri©ten / 2lu§ was Urfad) en ein ЗВД äu 
Bündnissen bewogen werben fan.

1) Antonio Perez (ca. 1540—1611). Minister Philipps II von Spanien.
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Jm andern / 2luS гоаё Urfcid)en ein Fürst sic nicht in 
33ünbniffen unb Aliant begeben fan.

3m britten / Was man vor unb sd3ortl)eil au§ 
$ütibniffen §u gemärten t)abe. „

3m vierdten / 9ßa§ vor ©фаЬ unb Ungemad) au§ ^3ünb= 
niffen entstehen fan.

3m fünfften / $ßa§ ein (beim Eingehen in ein 
Bündnis) tt)un unb bebenden fol.

3m sechsten / 2ßa§ ein Fürst in 21ф1 §u nehmen (wenn 
er gebeten wird in ein Bündnis einzutreten).

3m siebenden / $ßa§ einem 3ürft zu stehet / mann er sich 
mit einem in 93ünbni^ eingelaffen.

3m achten / 9ßa§ ein 3ürft wider welchen anbere sich 
verbinben wollen / ober . . . verbunden haben / §u bebenden hat.

3m neunben / Ob ein ©fjriftlid)er ЗВД unb Potentat 
sic mit Ungläubigen verbinben fönne.

3m §el)enben unb letzten / 2lu§ таё Ursachen ein 3ürft 
von einem $ünbni^ mieberumb abtreten unb dasselbige auff= 
fünbigen ober solches fonft §erget)en / gebrochen unb getrennt 
werden fönne.“

Eine Ausgabe von diesem Werk ist zu Jena 1674 
in 4° erschienen. Ich glaube sie im Kataloge der Münche­
ner Bibliothek gesehen zu haben. — Max Jähns in 
seiner Gesch. d. Kriegswiss. (S. 970—971) erwähnt noch 
eine frühere Ausgabe dieser Schrift Neumayrs, und be­
stimmt dieselbe mit „Jena, 1620“. Es ist zweifellos ein 
Irrtum, der dadurch entstanden sein mag, dass Jähns 
diese Schrift für die erste Bearbeitung der Abhandlung 
über die Neutralität hält. Die zwei ersten Ausgaben der 
letztgenannten Abhandlung kennt er nicht. Es unterliegt 
aber keinem Zweifel, dass die Schrift „$on 93ünbtniffen“ im 
Zeiträume zwischen der zweiten und dritten Ausgabe des 
Werkes über die Neutralität entstanden ist. Darüber 
spricht sich Neumayr ganz deutlich aus.' Siehe die Dedica­
tion zur dritten Ausgabe des von der Neutralität handeln­
den Werkes (Weiter, unter der Jahreszahl 1625 n° 4 a).

*8» 95 о n Eriedeshandiungeu unb Verträgen in 
Sriegs Seiten Sonderbarer Tractat ober $andlung des 
Edlen unb 95e^ften Зойпп Ailhelms üRemmmjr von Namjla
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Dajelbst Erbgeseiien. — Зепа/ 93ep Johann Weidnern 1624. 
— (VIII) 4- 644 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und. Staatsbibl. 4° Pol. g. 167.
* Bibl. Nationale (Paris) Inv. *E 573.
Das Werk ist „®em ®urd)laud)tigen . . . Friederic 

Ulrichen Herzogen S3raunfd)n)eig und Lüneburg / Meinem 
gnedigen Fürsten unb <^errn" gewidmet. Das Datum der 
Dedication ist von „Ramsla am 6 Aprilis anno 1624“. 
Dieses Werk ist von Ompteda zweimal angegeben und 
zwar zuerst als ein anonymes (S. 582, § 269, n°3: „Son­
derbarer Tractat von Friedenshandlungen und Verträgen" 
(Jena 1624, 4), dann mit des Verfassers Namen u. d. T. 
„Tractat von Friedenshandlungen und Verträgen in Kriegs­
zeiten". Jena 1624, 4 (S. 663. § 323 n° 10).

1625.
*4a. $ou btt Meutralitet unb Aijistent in Sriegs- 

Seiten Sonderbarer Tractat ober $andlung be3 Ölen unb 
$el)fteu 0, Johann 98ill)ehn§ Newvmayr Von Namsjla Daselbst 
Erbgeseien. Jena/Bey Joh. Weidner. 1625. — (IV)+
691 S. in 4°.

* Münch. Hof u. Staatsbibl. Pol. g. 168.
Königl. Bibl. zu Berlin F. M. 5673 (Jähns) *).
Das Buch ist „Sotjann Ernsten dem Jüngeren / ^er§o= 

gen von Sachsen" gewidmet. — Aus der Dedication erfah­
ren wir ganz genau, dass diese Ausgabe schon die dritte 
ist und dass die Schrift „33on $ünbtniffen unb £igen" ein 
„anderer Politische Tractat" ist, nicht aber die erste Bear­
beitung von diesem Werke. „Gegenwertigen Tractat non 
ber Neutralitet unb Assistentz / ober Unpartt)epligteit unb 
Parthenligkeit in ^rieg§§eiten“ / sagt der Verfasser, fjab id) 
nunmehr faft vor oier Fahren an £ag kommen laffen / unb 

F. in Untertfyänigteit dediciret unb §ugefd)rieben / doc 
bev weitem nicht mit einem solchen Zufat / wie er an jetzo 
vor Singen / 2)ann mir biefe Materi bie Seit hero / unb ba

1) „Ein Exemplar mit interessanten Nachträgen und Bemerkungen Neu­
mayrs besitzt die grossherzogl. Bibl. zu Weimar“. (J ä h n s , Geschichte d. 
Kriegswiss. S. 971 Anm. 1).
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id) entzwischen aud) nod) zwene andere Politische Eractat: 
Жоп $ünbtniffen unb Ligen: $tem / von Friedeshandlungen 
unb Verträgen in Kriegszeiten / verfertigt / bie and) nunmehr 
im ®rud kommen / weiter fo viel Anleitung gegeben / das 
solcher Eractat bei) nafye auff поф fo viel / sonderlic aber 
mit bem fiebenben ganzen Kapitel vermehret unb verbessert / 
auc in richtigere Form gebracht werben können / dahero id) 
aud) fo viel mehr verurfad)t worben / solchen nod) einmal 
drucken 511 laffen / befonber§ weil id) aud) vernommen / ba§ 
bie Exemplaria beder vorigen Editionen alle vertrieben unb 
auffgegangen seyn sollten. — 21m 1 Junii anno 1625."

Das neue, siebente Capitel, mit dem diese Edition 
vermehrt ist, lautet: „Im 7." Sßa§ ein Fürst §u bebenden 
hat / wann er in $rieg§§eiten bei) anbern Fürsten Hülffe unb 
Bemstand suchen wil“. Das 7 Capitel der früheren Ausgaben 
wird in dieser neuen zum achten, das achte zum neunten 
u. s. w., bis das letzte, 13 Capitel der ersten Ausgabe 
zum 14 der neuen wird.

1630.
*9. Erinnerungen unb Regeln von Я r t e g § w e f e n. 

3ena ! Johann Reiffenberger 1630. — 4 Blatt u. 
277 S. in 12°.

* Münch. Hof- u. Staatsbibl. 12° Sc. Mil. 75™
Königl. Bibl. zu Berlin H. v. 28122 (Jähns).
„®enen Eblen / 93el)ften . . . $ob Friedric / unb 9Jla$ 

Ludmig 9teumairn von Ramsla Gebrüdern / meinen lieben 
Vettern . . . £)ab alfo gegen wertige Erinnerungen unb Regeln 
vom Kriegsmesen zusammen gebracht / welche id) au§ unter- 
Siebenen au§länbifd)en / meiften £f)eil§ aber Jtalienischen 
newen autoribus / genommen / bie non $ugenb auff bey bem 
$rieg§wefen fyertommen . . . unb bemnad) ba§ Kriegswesen 
fet)r 1)еггПф unb wol beschrieben . . . 2 Januarii An. 1630."

Der Inhalt ist rein strategisch. Näheres bei Jähns 
(II, 952—953).

Eine zweite Auflage von diesem Werke erschien in 
Jena 1668. „Diese Auf. trägt nicht Neumairs Namen, 
sondern als Verfasserbezeichnung die Buchstaben J.W.H." 
Vorhanden in der Kgl. Bibl. zu Berlin (II. v. 19020) und 
im Besitz von Max Jähns. (Jähns)
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1632.
*10. V о n 8 c ci 1$ it n g с n und Steueren sonderbarer Tractat / 

Verfertiget durc Johann $8ilhclm Meumanrn von Mamszla / 

dajelbst Erbgejeiien.

@in guter §irt bie $ßoll nimbt ab/ 
3eud)t aber nicht bas gelt gar ab/ 
So fol mit 9Jla^ bie Dbrigkeit/ 
91иф schätzen ihre arme Leut/ 
Stuff das fie können geben me^r/ 
S)eS wird fie §aben Stub und @br./z

Sd)leufingcn / ^n Verlegung 3acob Hoffmann Anno 
MDCXXXII. — 603 4-3 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Cam. 23m
Das Werk ist „Johann Kasimir unb ohann Ernsten 

Gebrüdern Herzogen §u Sachsen / Jülic / Gleve unb Berg" 
die ihre Unterthanen schonen und mit Steuern nicht be­
drücken, gewidmet. „VefonberS aber ift denckwürdig, das

GG. nur аиф bie hero be den unerhörten, 
grawsamen ^rieg§coutributioucn / burch welche viel taufent 
Menschen be§ ihren elendiglic beraubet worben / Fürstlic 
unb löblich sehen lassen / bo von ihren eigenen
Fürstlichen intraden vor bie armen betrengten Unterthanen 
milbiglich hergeschossen / nur bamit fie biefelben vor Mord / 
Brand / Plünderung / Verheer- unb Verderbung / auch dem 
grawsamen müten unb toben ber Kenser. Kriegsleut salviren / 
retten unb erhalten mögen". In ihnen sollten „Obrigkeiten 
sic bespiegeln" / „nsonderheit bie / welche ihre Unterthanen 
mit immer einer newen invention unb Art Steuern / Anlagen 
unb Schatzungen паф ber andern ohn auffhören belegen / ja 
fold^e §u erlangen / jetzo anfähen / be§ 9Jlittel§ fid) auch 5U 
gebrauchen / dasz fie nemlic eine Anzahl Reuter unb Knecht / 
(böfe Vorboten) unterhalten / welche wie hoc auch bie Unter- 
thanen ihre eufferfte Armut unb Elend / barinnen fie wegen 
ber großen contributionen / täglichen Schatzungen unb Steuern / 
wie auc auhgeftanbener Plünderungen unb noc jmmerwä= 
renben ®urchmgen unb Ginquartirungen ber Soldatesca stecken/ 
anziehen / dannoc von einem Ort unb Haus §um anbern 
wanbern / unb fo lang all bo liegen / unb bie armen Leut 
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mit fressen / sauffen / fluchen und (erlagen dermassen engstigen/ 
quelen und martern / biü fie it)nen bie begehrte Steuer abge= 
nötiget unb l)erau§gepreffet / dahero fie and) pre^= unb freß 
Reuter genennet werben / anber§ nicht / al§ wann eben der 
Regenten Stand auff biefem bestünde / umb bie Untertanen / 
es geftef)e auc mit Willen ober Unwillen / recht ober unrecht / 
it>ren fawren Schweis hergeben / unb et)e ben biffen $rot 
nid)t im ^)au^ behalten müsten / wie bie vermemnten 9teit= 
marscher ! böfe Winckel 9täte unb Fuchsschwentzer / al§ rechte 
Feinde unb Verderber Land unb Leute madjen frommen ®f)rifU 
Ифеп Regenten folte§ fürgufdjwa^en / unb fie bamit irr §u 
machen unb zu verführen pflegen / fyaben mit bewogen / ge­
genwertiges oon Steuern unb Schatzungen zu schreiben. . . . 
Senn es bezeugen bie historien / ba^ bie weiften Auffruhr 
unb Kriege der Untertanen wider ihre Regenten umb der 
Steuern unb Schatzungen willen entstanden. — 8 Martii 
Anno 1632."

Der Inhalt zerfällt in 9 Capiteln : Im ersten wird 
besprochen, „9luS wa§ Ursachen ein Fürst bewogen werben 
kann / feine Unterthanen fowol Geistliche al§ Weltliche / mit 

Schatzungen unb Steuer §u belegen", im 2. „9tu^ unb 93or= 
teil . . . au§ contributionen unb Schatzungen" im 3. „Sd)ab 
unb Ungemat • • • Steuer unb Schatzungen" u. s. w. 
Näheres ist bei W. Roscher, Gesch. d. National-Oeko- 
nomie S. 217—218 zu finden.

Der Ausgabe ist ein Bildniss des Verfassers beigefügt.

1633.
*1L Vom Aufvitand der Untern wider ihre Regenten 

nnb Obern Sonderbarer Tractat / verfertiget durc 
bann Wilhelm 9tenmair von 9lamfla, daselbst Erbgejeien.

©in frommer Fürst/der fo regiert
Sein Land unb Leut roie fits gebürt /

Sem ift gehorsam jederman:
Wird er aber eim Trann /

Unb übt Gewalt / fo folgt allzeit
Auffstand unb ^Biberfe^ligfeit.
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Зе^па / Зп Verlegung 3oljamt Sleiff enbergerS / Im 3^: 
M.DC.XXXIII. — (XII) + 755 Seiten in 4°.

* Münch. Hof- und Staatsbibl. 4° Pol. gen. 1(34.
* Münch. Universitäts-Bibl. 474. Pol. 4°.
Gewidmet ist das Werk „Ser Durchlauchtigsten / Grosßz- 

mäd)tigften Fürstin und Frewlein / Frewlein ©h^ftina / der 
Schmeden / Gothen und Wenden Königin" etc. und den 
schwedischen Reichsräten. „9Jlan schreibet von dem Kraut 
Basilicon ober Basilien / das |о1фе§ die 2lrt und Cigenschafft 
babe / wann man dasselbe ein wenig berüre / ba^ eg einen 
sonderbahren lieblichen unb anmutigen ©erud) non sic gebe/ 
greiff man eg aber etwas härter an, fo £>ab e§ einen gant 
wiedermertigen unb unlieblidjen ©erud). Siefeg Krauts sMa= 
tur accommodirte jener 9tahtgherr §u Genua gar artig auff 
bie Regenten unb Obern / bann roie Ludovicus Sfortia / 
Hertog §u Meilan / einen Legaten паф Genua fanbte, daß 
er von berfelben Stabt eine gute Summ Geldes fordern folte / 
ward er von einem fürnehmen 9ial)t§t)errn §u Gast gelaben / 
als sie nun im ©arten herumb spatzierten / Ьгаф ber Rahts- 
herr obbemeldt Kraut ab / unb fagte §u dem Legaten / er folte 
ф1феё ein wenig berüren / unb daran пефеп / ber Legat thet 
eg / antwortete hierauff / eg t)ette gar ein ЬеггЦфеп НеЬПфеп 
©егиф / ber Rahtsherr fagte ferner / er folte eg ein wenig 
härter angreiffen / empfanb alfo ber Legat einen gant unlieb- 
йфеп unb unanmutigen ©егиф. Ser- 9iabt§ben' (ргаф / 
Herr / Wann Hertzog Ludwig biefe Stabt gelinbe angreifft/ 
fo wirb er sie willig unb gehorsam haben / wirb er fie aber 
SU hart drücken / fo wirb er genisz einen widerwertigen ©e= 
гиф einer Rebellion unb Ingeduld empfinden.

Dieser 9tahtgherr hette ber Obrigkeit Gebühr unb Sфu^ 
digkeit gegen 3hre Unterthanen п1ф1 beffer abbilben unb be= 
fфreiben tonnen / alg mit biefem ©1е1фш§ des Krauts Basi- 
lici. Sann eg ift )геШф an beme / wo ein Regent feine 
Unterthanen liebet / für fie forget / biefelben bey ihren ^ßrivk 
legien / Herkommen unb Grellheiten erhelt / bem jenigen / wag 
er zusagt unb verfpriфt / steiff unb оегЗриф! / steiff unb uw 
пегЬгйфПф nad)lebet / ihnen ©епф1 unb ©егефНд^еИ ohn 
2lnfehen fфleunig mittheilen left / bie Münt §u Sфaben тф1 
verfüget / фге Nahrung befördert / fie mit unnötiger 9lewe= 
rung тф1 befфweret / mit Schatzung / Stewr unb 2lufflagen
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nicht übernimbt und presset/sie nicht verachtet und l)intan 
setzet / nicht Gewalt und 9J?uE)tn)iU an ihnen verübet / ober 
fold)e§ bie ^campten und Diener tt)un left / rote bann oft §u 
gefd)el)en pflegt / etc. fo t)at er von ben Unterthanen t)inwie= 
ber alle Sieb / ®unft / Respect / $rew / $flid)t / Gehorsam / 

Hülff unb ^öegftanb zu gemärten / nac dem Sprichwort: 
Tremer Regent / Bremer Untertan. Hiergegen aber / roo ba§ 
Widerspiel gefd)iel)t / fo erfolget bey ben Untern anders nichts/ 

- als Ungebult / Born / фа^ / Feindschafft / Ungehorsam / 2luff= 
ftanb / 2luffru^r / unb епЬПф ein gefährlicher verbitterter bö- 

fer Krieg.
®it)et man nun in jäigem Weltwesen fiel) umb / fo 

paben mir hiervon in unferm geliebben Vaterland teutfd)er 
Nation ein sonderbar denckwürdig Stempel / welches mir 
bann Anleitung geben t)at / gegenwertigen fractal vom 2luff= 
ftanb ber Untern wiber iJjre Regenten unb Obern 511 schreiben / 
§u bem @nb / dasz bendes Regenten unb Unterthanen sic 
darinn umbsehen unb befpiegeln sollen. . .

1637.
*12. andbüdlein darinn gante Sriegswesen 

rürtlic gewijen wirbt 1637. Leiptzig / Sep 
hann Leipnitzen Sud)f). — (VIII) + 36 Seiten in 12°.

*Münch. Univers.-Bibl. 642b Mathern. 12°.
Stadtbibl. zu Frankfurt a. M. Jurid. A—К Reg. 

4—51 (Jähns).

Die Dedication lautet: „Steinen lieben Settern Hansen 
Wilhelm bem Büngern / unb Karl ^ribrit)en Seumairn von 
Ramszla Gebrüdern auff Ermsleben. Siebe Settern/vor wenig 
Jahren t)at ein Frantzosz einer von Praissac be§ Samenš / 
gegenwertige Kriegsdiscurs in offenen ®rud gegeben ... welche 
bem ben ^ranpofen in fonberbarem Sob finb / unb boct) ge; 
halten werben ... Wann id) bann unlängst ein Büchlein unter 
bem £itel: Erinnerungen unb Segeln von Kriegswesen in 
®rudt fommen laffen / welches id) ausz gewiffen Urfad)en 
ewern Settern . . . §ugef daneben: al§ Ijab id) nicht umbgel)en 
können . . . ausz veterlidjer guter Zuneigung / unter ewrem 
Samen biefe meine Version §u publiciren. .. Datum Sambia 
ben 1 Aprilis Anno 1631 “

3
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Diese Ausgabe von 1637 ist vermutlich nicht die 
erste. Dafür spricht das Datum der Dedication (1 aprilis 
1631) und die Erwähnung des Büchleins „Erinnerungen 
unb Regeln von Kriegswesen", als „unlangst" — es geschah 
im Jahre 1630 — gedruckten. Von einer früheren Aus­
gabe wird aber nirgends gesprochen. Es kann auch sein, 
dass das Manuscript erst nach sechs Jahren in den 
Druck kam.

Der Inhalt dieser Schrift ist rein strategisch. Sie bie­
tet eine Verdeutschung des Werkes von Sieur du Praissac 
„Les discours militaires" (Paris 1614; dritte Auf. 1618), 
das schon 1616 von Wallhausen übersetzt und ohne des 
Verfassers Namen herausgegeben wurde. (Siehe Max 
Jähns, Gesch. d. Kriegswiss. Bd. II. S. 934—935, wo 
die Schrift Praissac’s besprochen wird).

*13. C. Ju 1 ii C aesaris Commentaria ^tan= 
söichen und Innerlichen $8ie auc A. H i r t i i P a u s a e 
Vom ^kjanbttnifdjen Airicanijchen unb ^ifbanifdjen Япед: 

3n Militari f d) e Erringerungen unb Regeln де» 
‘ jaiiet durc ohann Wilhelm 9lehnuair non unb zu dtamHa.

Gedruckt Зепа Фигф @utft (Steinmann. 3h Verlegung 
3o§ann %eiffenberger. Anno 1637. — (XVIII) 4 465 
Seiten in 12°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 8° A. lat. b. 196.
Der Verfasser hat das Werk seinem „(геипЬйфеп 

lieben Vetter" £cm§ ®t)ilian 9leumair non Ramszla gewid­
met. Die Widmung datiert von demselben 2 Febr. 1637, 
an welchem sein Erbhaus ausgeplündert und alle seine 
Pferde von schwedischen Reitern fortgenommen wurden. 
Nach der Dedication kommen Stellen aus den Werken 
von Franciscus Patricius und Brancaccio, in denen Caesar 
als der grösste Feldherr aller Zeiten gepriesen wird; 
ihnen folgt ein Verzeichnis der Kapitel und ein Bildnis 
von Caesar. Weiter kommt ein zweites Titelblatt: 
„9Jli litarif ф e Erinnerungen au§ C. Julii Cae­
sar is Gommentarien vom f r an öf if d) en unb 
ЗппегИфеп rote auc aus A. Hirtii P ausae 
C о m m e n t a r i en non 911 e $ andrinischen Africa- 
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ui (феи und Hispanischen Krieg". Neumayr hat 
den Caesar auch übersetzt und „mit пй^йфеп notis neis 
sehen / autf) um mehrer detection unb 23erftänbm§ mitten 
niet anmutige 2lbriffe bet fürnembsten Säger / Züg/ (5ф1аф1= 
ordnungen ■ . . . bereu Cäsar sic gebrauchet / mit bei= 
gefügt". Es sollte binnen kurzem in Druck gegeben 
werden. Ob es geschehen, ist fraglich. Die Schrift ist 
in 35 Capita eingeteilt, deren Inhalt bei J ä h n s (Gesch. 
d. Kriegswiss. S. 953—954) angegeben ist1).

*14, 9 о n 5 e l d f c I a d) t e n jonderbares Tractatlein durc 3ol)ann 
Wilhelm Meumair von unb zue Namszla. Verfertiget Um 

1637. Verlegung Johann Bürckners Grfurdt.
— 11 Blatt + 182 Seiten in 12°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 8° Mil. g. 166.
*Münch. Universitäts-Bibl. 642c Mathern. 12°.
Königl.-Bibl. zu Berlin H. v. 19090 (Jähns).
Frankfurt. Stadtbibl. Theolog. A. 33. Nr. 5 (Jähns).
Dedicirt „®em 5)игф1. . . $errn $ernt)arben / £ег^о= 

gen §u Sachsen / Jülic / ©lene . . . 2Il§ t)ab 1ф bie be= 
rühmtesten $е1Ь(ф1аф1еп / so vom Anfange ber 2Belt tier 
jemal auff bem Erdkreisz zwischen Kriegenden Partheven ge= 
halten worden / für mid) genommen / unb davon ©egern 
wertiges an ba§ £1ф1 kommen taffen motten / §u bem @nb / 
bamit tapffere ^rieg§t)aupter unb Obristen etlicher maffen 
sehen mügen / ma§ fo mol in alten al§ newen /. unb §mar 
bi§ auff jetige unsere elenbe betrübte Zeiten . . . sic begeben 
. . . 1 Juli / anno 1637.“ .

Dem Werke ist ein alphabetisches Verzeichnis der 
Schlachten, der Völker und der Kriegsherrn in alten und 
neuen Zeiten beigefügt. Der Inhalt ist bei J ä h n s 
(Gesch. d. Kriegsw. S. 955—956) verzeichnet.

1) Von Max Jähns (Gesch. d. Kriegsw. S. 953) wird dieses Werk 
als 1637 zu Erfurt u. d. T. „9RiHtärifd)e Erinnerungen unb Regeln au§ Cäjars 
Gommentar Dom französischen unb Dom innerlichen Kriege" erschienen notiert. 
Ein solches Exemplar soll in der Königl. Bibl. zu Berlin sich finden. Jähns 
gibt aber das Katalogzeichen in diesem Falle nicht an, obwol er es ge­
wöhnlich thut.
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1641.
*15. B о m St r i e g Sonderbarer Tractat ober Handlung Фео ©Men 

und Vehsten $. Johann 881фе1ш§ 9leumat)r von Ramjla Da- 
selbit Erbges eifett. — 1641. — Зепп. $et) Johann 91etffen= 
bergern. — Vormort 4- 992 Seiten in 4°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Mil. G. 121.
Königl. Bibl. zu Berlin T. m. 3520 (Jähns).
Der Ausgabe ist des Verfassers Bildnis beigefügt, 

und zwar dasselbe, welches bereits 1632 in seinem Werke 
„ЯЗоп ©фа^ипдеп" sich findet1).

Die Vorrede ist„9Iam^la am 17 Decemb. Anno 1640" 
datirt, von demselben Tage, an welchem der Verfasser 
zum zehntenmal ausgeplündert worden ist. (Siehe im 
Text S. 5). Das Buch zerfällt in 7 Kapitel; es soll

„3m Ersten angezeiget werden / au§ wa§ Ursachen ein 
Fürst bewogen werben fan / wider einen ben Waffen §u 
greiffen.

3m II. 9öao für 9lu^ / ЯЗогфеИ unb Gewin einem 
Fürsten / wie auc einem jeden infonber^eit / unb in gemein / 
au§ Krieg unb Unfried entstehen fan.

3m III. Жа§ für ©фаЬ / Unheil unb Verderben ein 
3ürft / wie аиф ein jeder infonbert)eit / unb in gemein / 
au§ Krieg unb Unfried ju gewarten hat.

3m IV. 9ßa§ ein §u bebenden t)at / аиф фип 
fol / те1фег einen mit Krieg angeiffen wil / bellum offen- 
sivum genannt. Фа bann unter anbern фгпетПф von паф= 
folgenben Runden gel>anbelt wirb: 1. $Ве1фег Krieg гефЬ 
mäffig / ober тф1 rechtmässig sey? 2 . . . (in 20 §§).

Зт V. $Ba§ ein $ürft §u erwegen t>at / аиф fürnemen 
fol / ber oon einem anbern mit Krieg angefallen wirb / ober 
Ьоф beffen (1ф befürфten hat / bellum defensivum ge= 
nannt (in 18 §§).

Зт VI. was ein 3ürft фип fan / wann in ber 91аф1= 
barfфafft ^ф ein Krieg erhebt / ober allbereit allda ge= 

führet wirb.

1) Jähns sagt, Neumayr schaue auf dem Bildnis „soldatisch, doch dabei 
sanft und traurig“ aus (Gesch. d. Kriegsw. S. 969).
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3m VII. Wodurc ein Fürst bewogen werben fan / vom 
Krieg wiederumb ab§uftel)en: ober derselb fonft §ergel)en unb 
auffhören kann."

(Siehe auch Jähns, Gesch. d. Kriegswiss. S. 969).

1644.
*15 a. 95 о m Srieg Sonderbarer Tractat ober Handlung Se§ Oien 

und Vehsten 0. Sodann SSilbelmS 9letomayr von Шт|1а da- 
felbft Erbgeseffen. — 1644. — Зепа / ЗДапп Bintz- 

Ьафеп Suc^fü^rern. — Vorwort + 992 Seiten in 4°.

*Münch. Hof- u. Staatsbibl. 4° Mil. g. 121d .
Diese Ausgabe ist ein Stereotyp; nur auf dem Titel­

blatt ist die Jahreszahl eine neue und auch der Verläger 
nicht der frühere. Das Exemplar der Münch. Hof- und 
Staatsbibl. ist ohne des Verfassers Bildnis.


